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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.06.2018 

Geschäftszahl 

Ro 2015/08/0018 

Rechtssatz 

Für die Ausnahme von der Pflichtversicherung nach § 4 Abs. 1 Z 7 GSVG ist auch bei den Einkünften einer 
Person auf die Gesamteinkünfte aus sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten abzustellen. Davon zu 
unterscheiden ist die Frage, welche Beitragsgrundlage anzunehmen ist (vgl. § 25 GSVG). 
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